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lm Rahmen der Bearbeitung lhres Antrages wurden lhre Angaben zur Betriebsstätte überprüft und
der betroffene Leben sm ittel u nterneh mer a n gehört.

Begründung

lhr lnformationsbegehren unterfällt dem Anwendungsbereich des Verbraucherinformationsgesetzes.

Verbraucherinnen und Verbraucher erhalten durch dieses Gesetz freien Zugang zu den bei
informationspflichtigen Stellen vorliegenden lnformationen über Erzeugnissö im Sinne des
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (Erzeugnisse) sowie Verbrauchärprodukte, die dem § 2Nummer 26 des Produktsicherheitsgesetzes unterfallen.

Das VLA ist zuständige Stelle für den Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes und hat die
Entscheidung über den vorliegenden Antrag zu treffen (§ 11a Gesetz zurAusfUhrung des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches, des Vorläufigen Tabakgesetzes und des Verbraucher-
informationsgesetzes im Freistaat Sachsen). Das VLA ist weiterhin für die Gewährung des Zugangs
zu den lnformationen zuständig.

Der vorliegende Antrag bezieht sich nach unserer Prüfung auf den Zugang ,,von Daten über von den
nach Bundes- oder Landesrecht zuständigen Stellen festgestellten nicht zulässigen Abweichungen
von Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches und des Produktsicherhe-its-
gesetzes, der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, unmittelbar geltender
Rechtsakte der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendun§sbereich
der genannten Gesetze sowie Maßnahmen und Entscheidungen, die im Zusammentrang Äit diesen
Abweichungen getroffen worden sind" (§ 2 Absatz 1 Nummer '1 VIG - nicht zulässige Abweichungen).

Diese Zuordnung gilt auch für den Fall, dass bei erfolgten Kontrollen durch das VLA keine oder nur
bei einer der angefragten Kontrollen sogenannte nicht zulässigen Abweichungen festgestellt wurden.
lnhaltlicher Schwerpunkt lhres Antrages sind etwaige Beanstandungen, d. h. die nicht zulässigen
Abweichungen im Sinne von § 2 Absatz'1 Nummer 1 VlG.

Da Sie Auskunft zu einer bestimmten Betriebsstätte beantragen, handelt es sich um Daten mit Bezug
zu einem Dritten. Dritter ist der Lebensmittelunternehmer, der die von lhnen genannte Betriebsstätte
betreibt. Dieser wurde durch das VLA im Verfahren angehört.

lnformationen über Ausschluss- und Beschränkungsgründe im Sinne von § 3 VIG sind nicht bekannt
bzw. wurden nicht geltend gemacht.

lm Rahmen der Anhörung äußerte sich der o. g. Lebensmittelunternehmer nicht.

Nach Abwägungen Ihrer lnteressen als Verbraucher/-in an einer Kenntnis von etwaigen
festgestellten unzulässigen Abweichungen von lebensmittelrechtlichen Anforderungen in der
Betriebsstätte mit den Interessen des Lebensmittelunternehmers an einer Nichtveröifenilichung
solcher lnformationen kommen wir zu dem Ergebnis, dass ein lnformationsanspruch besteht. Das
gesetzgeberische Ziel ist mit dem Verbraucherinformationsgesetz klar definiert. Gründe, die einer
lnformationsgewährung entgegenstehen, sind nicht ersichilich.

Bitte beachten Sie, dass nach § 5 Absatz 4 VIG der lnformationszugang erst erfolgen darf, wenn die
Entscheidung über die Gewährung des Zugangs dem Dritten (d. h. der Lebensmittelunternehmer)
bekannt gegeben worden ist und diesem ein ausreichender Zeitraum zut Einlegung von
Rechtsbehelfen eingeräumt worden ist. Da es sich um lnformationen im Sinne von § Z Absatz 1

Nummer 1 VIG handelt, haben Rechtsbehelfe gegen diese Entscheidung keine aufschiebende
Wirkung. Dennoch ist dem Dritten auch in diesen Fällen ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung
von Rechtsbehelfen einzuräumen.


